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(5) Verfassungsstreitigkeiten zwischen der Republik und 
den Ländern sowie die Vereinbarkeit von Landesgesetzen 
mit den Gesetzen der Republik prüft der Verfassungsaus
schuß unter Hinzuziehung von drei gewählten Vertretern 
der Länderkammer.

(6) Über das Gutachten des Verfassungsausschusses ent
scheidet die Volkskammer. Ihre Entscheidung ist für 
jedermann verbindlich.

(7) Die Volkskammer beschließt auch über den Vollzug 
ihrer Entscheidung.

(8) Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Re
gierungs- und Verwaltungsmaßnahmen ist Aufgabe der 
Volkskammer in Durchführung der ihr übertragenen Ver- 
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Artikel 67
(1) Kein Abgeordneter der Volkskammer darf zu irgend

einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in 
Ausübung seiner Abgeordnetentätigkeit getanenen Äuße
rungen gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst 
außerhalb der Versammlung zur Verantwortung gezogen 
werden. Dies gilt nicht für Verleumdungen im Sinne des 
Strafgesetzbuches, wenn sie als solche von einem Unter
suchungsausschuß der Volkskammer festgestellt worden 
sind.

(2) Beschränkungen der persönlichen Freiheit, Haus
durchsuchungen, Beschlagnahmungen oder Strafverfolgun
gen sind gegen Abgeordnete nur mit Einwilligung der 
Volkskammer zulässig.

(3) Jedes Strafverfahren gegen einen Abgeordneten der 
Volkskammer und jede Haft oder sonstige Beschränkung 
seiner persönlichen Freiheit wird auf Verlangen des Hau-


